
Anlage 1

Wirtschaftssatzung

Aufgrund der §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie-
und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBI. I S. 920), zuletzt geändert durch
Art. 2 des Gesetzes zur Änderung gewerberechtlicher Vorschriften vom 11. Juli 2011 
(BGBI. I S. 1341), in Verbindung mit der Beitragsordnung der IHK vom 4. Dezember 2007 
hat die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - 
Grafschaft Bentheim in ihrer Sitzung am 6. Dezember 2011 folgende Wirtschaftssatzung 
für das Geschäftsjahr 2012 beschlossen:

I Wirtschaftsplan

Der dieser Satzung als Anlage1 beigefügte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr
2012 wird

1 in der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung
mit der Summe der Erträge in Höhe von 11.056.700 EUR
mit der Summe der Aufwendungen in Höhe von -11.417.100 EUR

___________________
1hier nicht abgedruckt 1

mit dem Saldo der Rücklagenveränderungen in Höhe von -360.400 EUR

2 im Finanzplan
mit der Summe der Investitionseinzahlungen in Höhe von 697.500 EUR
mit der Summe der Investitionsauszahlungen in Höhe von -274.150 EUR

mit der Summe der Einzahlungen in Höhe von 709.300 EUR
mit der Summe der Auszahlungen in Höhe von -274.150 EUR

festgestellt.

II Beitrag

1 Beitragsbefreiung

1.1 Nicht in das Handelsregister eingetragene natürliche Personen und Personengesell-
schaften, deren Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, 5.200 EUR
nicht übersteigt, sind vom Beitrag freigestellt.

1.2 Nicht in das Handelsregister eingetragene natürliche Personen sind, soweit sie in den 
letzten fünf Wirtschaftsjahren vor ihrer Betriebseröffnung weder Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit erzielt haben noch an
einer Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel beteiligt
waren, für das Geschäftsjahr einer Industrie- und Handelskammer, in dem die
Betriebseröffnung erfolgt, und für das darauf folgende Jahr von der Umlage und vom 
Grundbeitrag sowie für das dritte und vierte Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr
Gewerbeertrag oder Gewinn aus Gewerbebetrieb 25.000 EUR nicht übersteigt.

2 Grundbeitrag

2.1 IHK-Zugehörige mit einem Verlust oder Gewerbeertrag,
___________________
1hier nicht abgedruckt 1








